Erläuterungen zum Muster-ADC einschließlich der Begriffsbestimmungen (Anhang 1) und den Kommentaren (Anhang 2):
1. Die Verbände müssen die textlichen Auslassungen im Muster-ADC […], in den Kommentaren (Anhang 2) und an wenigen Stellen auch in den Begriffsbestimmungen (Anhang 1) auffüllen. Die entsprechenden Inhalte ergeben sich aus den Hinweisen in eckigen Klammern […]. Nach Auffüllung müssen sämtliche eckige Klammern und deren Inhalte gelöscht werden. Nur klar stellend sei darauf hingewiesen, dass die in runden Klammern gesetzten Inhalte nicht zu löschen sind. 
Die Auslassungen betreffen regelmäßig die Begriffe „Anti-Doping-Organisationen“ (einschl. dazu gehöriger Personalpronomina), das „jeweils zuständige Disziplinarorgan“, die entsprechende „Anti-Doping-Ordnung des Fachverbandes“ (, die im Folgenden dann nur noch ADO genannt wird) und der „jeweilige Internationale Fachverband“. Bei den Begriffsbestimmungen (Anhang 1) können die Verbände die Formulierungen „nationaler/internationaler Fachverband“ sowie „das Disziplinorgan“ beibehalten und nur den Namen „ihrer“ ADO angeben. 
Besondere Prüfung der Verbände (,insbesondere eine notwendige Entscheidung zwischen zwei bzw. drei möglichen Varianten oder eine freiwillige Entscheidung über die Normierung einer bestimmten Befugnis) erfordern folgende Artikel: 
5.1.2 und 5.5.2 (entsprechend), 
10.12, 
12.1.2, 
12.1.3 und 12.2.1 (entsprechend),
13.2.2 und 13.2.3.2 (entsprechend), 
13.4, 
14.6, 
15,

16 

und Art. 18 des Muster-ADC. 
Der jeweilige Prüfungsgegenstand ergibt sich wiederum aus den – an dieser Stelle etwas umfangreicheren – Klammerzusätzen. Im Regelfall kann der Verband auf die konkreten Formulierungsvorschläge zurückgreifen

Bei Artikel 15 (Dopingprävention) handelt es sich im Übrigen um eine allgemein gehaltene Formulierung der NADA. Wünschenswert wäre, wenn der nationale Sportfachverband an dieser Stelle sein konkretes Programm formuliert.  

2. Angefügt ist ferner ein alternativer Art. 16 (Art. 16 alternativ) über den Anti-Doping-Beauftragten, ein Anti-Doping-Referat und die Kosten. Die Fachverbände können frei entscheiden, ob sie einen diesbezüglichen alternativen Artikel 16 anstelle des im Muster-ADC enthaltenen Art. 16 über Tiere, der bei den meisten Verbänden keine Rolle spielt, in ihrer ADO aufnehmen. Es sei lediglich darauf hingewiesen, dass sich die angehängte alternative Regelung des Art. 16 an einen Entwurf des Deutschen Schwimmverbands anlehnt und dessen Vorstellungen zum Ausdruck bringt (wie etwa die Mitgliedschaft des Anti-Doping-Beauftragten im Anti-Doping-Schiedsgericht und die Auferlegung der Kosten für den Athleten zur Durchführung des Ergebnismanagements). Daher muß eine entsprechende Regelung in jedem Fall an die Vorstellungen und Notwendigkeiten des jeweiligen Fachverbandes angepasst werden. Wenn der jeweilige Fachverband eine entsprechende Regelung in seinem Regelwerk aufnimmt und außerdem die Regelung über Tiere beibehält, verschieben sich die nachfolgenden Vorschriften entsprechend. Aus Artikel 16 alt wird dann Art. 17 neu usw. Diese Verschiebung ist dann auch bei den Kommentierungen zu berücksichtigen (vgl. etwa der NADA-Kommentar zu 2.4). 
Abschließend sei mit Blick auf etwaige Querverweise angeraten, die Reihenfolge der Artikel möglichst beizubehalten.  
3. Nach 18.2. des vorgelegten Muster-ADC, der insofern dem NADC 2009 entspricht, sind alle Begriffsbestimmungen und sämtliche Kommentare sowie die Verbotsliste, die Standards (insbesondere der für Meldpflichten), die International Standards (integraler) Bestandteil des Codes. Deshalb wird den Fachverbänden empfohlen, alle Begriffsbestimmungen und sämtliche Kommentare, deren Formulierungen ebenfalls an die entsprechenden Begriffe der jeweiligen Fachverbände anzupassen sind, entsprechend dem Muster in ihre ADOs mit aufzunehmen. Die Aufnahme kann entweder auf der unteren Seitenhälfte zu jedem kommentierten Artikel erfolgen - so etwa im WADC - oder aber - wie im NADC und im Muster-ADC - nach dem letzten Artikel. Letzteres  wird mit Blick auf einen Gleichklang zum NADC empfohlen. Im Übrigen (also hinsichtlich der Verbotsliste, der Standards und der International Standards) können die Fachverbände auf die entsprechenden Darstellungen auf der homepage der NADA verweisen. 

Nur erläuternd sei auf Folgendes hingewiesen: Zwar unterscheidet der WADC zwischen obligatorischen (vgl. Art. 23.2.2.) und fakultativen Kommentaren. Deshalb könnten die Verbände bei Verabschiedung ihrer ADOs theoretisch auf die Integration der fakultativen Kommentare verzichten. Allerdings widerspricht dies dem Grundgedanken der Harmonisierung und damit einem zentralen Anliegen im Anti-Doping-Kampf. Deshalb empfehle ich allen Verbänden zur Aufnahme aller Kommentare. 

4. Kursiv gesetzte Worte sind feststehende Begriffe bzw. Formulierungen, die - analog des WADC - stets groß geschrieben und im Anhang unter „Begriffsbestimmungen“ erläutert werden.  

5. Zahlenangaben sind nicht nur ausgeschrieben sondern zugleich mit der entsprechenden Ziffer in Klammern gesetzt, um etwaige Missverständnisse zu vermeiden. Dies entspricht im Wesentlichen auch dem NADC und dem WADC.   
6. Zur Einbindung des Anti-Doping-Codes in das Gesamtregelwerk des jeweiligen nationalen Fachverbandes sei schließlich auf den entsprechenden link der homepage der NADA (downloads, Musterformulierungen für Bundesverbände) verwiesen. 
Hilfestellungen für die Verbände, wie in der Übergangsphase bis zur Übernahme des Muster-ADC in die Verbandsregelwerke die Anbindung der Athletinnen und Athleten an die Vorschriften des NADA-Codes bzw. der jeweiligen Anti-Doping-Ordnung des Verbandes und die Wirksamkeit von Sanktionen bei Verstößen sichergestellt werden kann:

1. 
Die nach außen vertretungsberechtigten Organe der Fachverbände schliessen mit ihren Athleten, zumindest und insbesondere mit ihren Topathleten, Vereinbarungen über die Gültigkeit ihrer, an den Muster-ADC angelehnten, neu erstellten und allen Athleten bekannt zu machenden Anti-Doping-Ordnung ab dem 01.01.2009. 

2.
Ein Muster über eine entsprechende Athletenvereinbarung ist auf der homepage der NADA abrufbar (downloads, Musterformulierungen dort für einen Landesverband unter Anlage 3: Athletenvereinbarung). Sie muss auf den Fachverband bezogen werden und kann an die besonderen Bedürfnisse und Anforderungen des jeweiligen Fachverbandes angepasst werden. Wichtig ist aber in jedem Fall ein Hinweis auf die abrufbare ADO des jeweiligen Fachverbandes (ggf. durch Angabe der homepage des jeweiligen Fachverbandes) und ein deutlicher Hinweis auf das Datum des Inkrafttretens (ab dem 01.01.2009). 

Aufgrund der Verpflichtung aus dem NADC, zumindest in der 2. Instanz ein (echtes) Sportschiedsgericht einzusetzen, ist es im Übrigen empfehlenswert, die Athletenvereinbarung über die Gültigkeit der jeweiligen ADO mit einer diesbezüglichen Schiedsvereinbarung zu verbinden oder diese zeitgleich und gesondert abzuschließen. Auch hierzu findet sich in der Anlage 4 auf der homepage der NADA ein entsprechendes Muster. 

3.
Für die Athletenvereinbarung sollten die Vorschriften zur Rückwirkung und Anwendbarkeit nach Art. 18.6 Muster-ADC entsprechend angepasst werden. Alternativ dazu sollte zumindest ein Hinweis erfolgen, dass die allgemeinen Bestimmungen des Art. 18.6 hinter den Bestimmungen der Athletenvereinbarung, mit denen die Gültigkeit ab 01.01.2009 festgeschrieben wird, zurücktreten. 

4.
Es ist nur empfehlenswert, dass die vereinbarungsschließenden Organe der Fachverbände auf dem nächsten Verbandstag, an dem die Beschlussfassung über die Einbindung der neuen Anti-Doping-Ordnung in das Verbandsregelwerk getroffen werden kann, Entlastung für den Fall beantragen, dass der Abschluß der Vereinbarungen mit den Athleten vor der Beschlussfassung des entsprechenden Organs eine etwaige Überschreitung ihrer innerverbandlichen Kompetenzen bedeuten sollte. 
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